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Auszug aus der Verordnung für Berufliche Orientierung  
in Schulen (VOBO) vom 17. Juli 2018:  
 
§ 17 Ziele 
 
(1) Durch die Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
Unternehmen oder Betrieben sollen den Schülerinnen und 
Schülern aller Schulformen Möglichkeiten gegeben werden, 
exemplarische Einsichten in das Arbeits-, Berufs- und 
Wirtschaftsleben zu erhalten. Eigene Erfahrungen der betrieblichen 
Praxis, Gespräche mit Betriebsangehörigen und Erkundungen des 
betrieblichen Umfeldes vermitteln den Schülerinnen und Schülern 
wichtige Erkenntnisse für ihre Berufliche Orientierung und fördern 
den Einstieg in die Berufsausbildung und Berufstätigkeit.   
(2) Durch Betriebserkundungen und Betriebspraktika sollen die 
Schülerinnen und Schüler   

1. die Berufs- und Arbeitswelt am spezifischen Arbeitsplatz 
erfahren, Einblicke in Arbeitstechniken erhalten und sich 
mit typischen Arbeitsabläufen vertraut machen,  

2. Kenntnisse und Fertigkeiten in der Praxis anwenden und 
an der Realität messen,   

3. Kenntnisse über die Realität der Berufsausübung im 
betrieblichen Sozialgefüge erwerben,   

4. Einblicke in wirtschaftliche und technische 
Zusammenhänge gewinnen und Unternehmen oder 
Betriebe als Feld sozialer und ökonomischer 
Beziehungen erfahren,   

5. für berufliche und schulische Ausbildung motiviert 
werden,   

6. Erfahrungen sammeln, um Orientierungen auf 
traditionell geschlechtsspezifisch besetzte Berufe 
aufzulösen.   

(3) Orte für Betriebserkundungen und Betriebspraktika sind 
neben Wirtschaftsunternehmen und Betrieben auch die öffentliche 
Verwaltung und soziale Einrichtungen. Für Schülerinnen und 
Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung können 
es auch Lernwerkstätten sein.  
(4) Die Betriebspraktika begründen weder ein Ausbildungs- 
noch ein Beschäftigungsverhältnis. Eine Aufwandsentschädigung 
wird Schülerinnen und Schülern, die ein Betriebspraktikum nach  
§ 21 Abs. 1 absolvieren, nicht gezahlt.  

 
 

§ 26 Betriebspraktika im Ausland   

[…] (2) Betriebspraktika einzelner Schülerinnen und Schüler können 
auf Antrag der Eltern oder der volljährigen Schülerinnen und Schüler 
in besonderen Fällen in der Sekundarstufe II auch im Ausland 
durchgeführt werden. Der Antrag enthält eine Erläuterung, wie die 
Praktikumsziele nach § 17 auch im Rahmen eines 
eigenverantwortlichen Auslandsaufenthalts erreicht werden können. 
Dem Antrag sind detaillierte Unterlagen zur Praktikumsstelle im 
Ausland beizufügen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
entscheidet über die Genehmigung. Das Einzelpraktikum ist in der 
Regel in der unterrichtsfreien Zeit oder in begründeten 
Ausnahmefällen zeitgleich zu dem regulären Betriebspraktikum 
durchzuführen.   

(5) Bei Einzelpraktika nach Abs. 2 ist der regelmäßige Kontakt 
zwischen den Schülerinnen und Schülern, den betrieblichen 
Betreuerinnen und Betreuern und einer Kontaktperson der Schule 
sicherzustellen. Eine Betreuung durch die hessische Lehrkraft vor 
Ort ist nicht notwendig. Für den außerbetrieblichen Bereich haben 
die Eltern nicht volljähriger Schülerinnen und Schüler dem 
Praktikumsbetrieb und der Schule eine Person als Betreuerin oder 
Betreuer zu benennen.   

(6) Treten im Betriebspraktikum Probleme auf, können die 
Schulen im Benehmen mit dem Unternehmen oder dem Betrieb 
das Betriebspraktikum vorzeitig beenden. Die vorzeitige 
Beendigung bedarf der Schriftform. In diesem Fall müssen die 
Schülerinnen oder Schüler umgehend die Heimreise antreten. Die 
Eltern oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler verpflichten 
sich vorab, der Entscheidung der Schulen Folge zu leisten.   

(7) Der Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz ist in 
gleichem Maße wie bei einem in Hessen durchgeführten 
Betriebspraktikum gewährleistet. Ein Anspruch auf Ersatz der 
Reise- und Übernachtungskosten sowie sonstiger Kosten bei 
Betriebspraktika im Ausland besteht nicht. 

 

 

Erklärung   

 

 

 

der/ des…………………………………………………………………………………………………(Vorname, Name)  
 

Wir haben die die oben aufgeführten schulrechtlichen Bestimmungen für ein Praktikum im Ausland zur Kenntnis genommen und 

übernehmen die darin geforderten Verpflichtungen. Dazu gehören insbesondere die Vorschriften zur Antragstellung nach § 26 (2). 

Außerdem stellen wir den erwähnten „regelmäßigen Kontakt“ sicher, indem die Schülerin/ der Schüler sich mindestens einmal pro 

Woche bei der betreuenden Lehrkraft meldet und über den Verlauf des Praktikums berichtet. 

Ort, Datum Unterschrift der Schülerin/ des Schülers Name und Unterschrift der gesetzlichen 

Vertreterin/ des gesetzlichen Vertreters 

 

Bitte ein Duplikat für die eigenen Unterlagen anfertigen und das Original über die PoWi-Lehrkraft beim Schulleiter einreichen. 


